
 Allgemeines Haushaltsrecht  
 Verwaltungsvorschriften zur Haus- 
 haltssystematik des Bundes (VV-HB) 
   
 Haushaltstechnische Richtlinien des Bundes (HRB)  
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Die Erläuterungen sind auf kurzgefasste Angaben zu Rechtsgrundlage und Aufgaben 
zu beschränken. 
 
Investitionsmaßnahmen (Baumaßnahmen, größere Beschaffungen und größere Ent-
wicklungsvorhaben) mit einer Bundeszuwendung von mehr als 500 000 € sind in einer 
Übersicht nach Beispiel 6 darzustellen. 
 
Zur Darstellung von Verpflichtungsermächtigungen in Sammeltiteln vgl. Beispiel 20. 
 
Beispiel 20: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.2 Institutionell geförderte Zuwendungsempfänger/Einrichtungen gemäß 

§ 26 Abs. 3 BHO in Einzeltiteln 

Eine gesonderte Veranschlagung in einer Titelgruppe mit Titeln der Obergruppen 68 
und 89 ist vorzusehen, soweit die Zuwendungen des Bundes zu den Betriebsaus-
gaben ein Volumen von 25 Mio. € überschreiten. 
 
Zuwendungen zur institutionellen Förderung/an Einrichtungen gemäß § 26 Abs. 3 BHO, 
die nicht gemäß Nr. 11.1 in Sammeltitel einbezogen werden können (mangelnde 
Zweckidentität), sind in Einzeltiteln zu veranschlagen. Titel der Obergruppe 89 sind 
grundsätzlich hier nur dann einzurichten, wenn die Investitionen regelmäßig 500 000 € 
überschreiten. 
 
Die Erläuterungen sind gemäß Beispiel 19 auszubringen. 

 
11.3 Projektförderung  

Ausgaben für Zuwendungen zur Projektförderung können ebenfalls unter übergeord-
neten Zweckbestimmungen zusammen veranschlagt werden. Soweit zweckmäßig, 
können diese Ausgaben in den Sammeltiteln der institutionell geförderten Zuwen-
dungsempfänger/Einrichtungen gemäß § 26 Abs. 3 BHO veranschlagt werden. Die 
Erläuterungen sind gemäß Beispiel 19 auszubringen. 

 
 
 
 
 

Bezeichnung 1 000 € 
  

1.3.1 Gedenkstätte Buchenwald 
 Verpflichtungsermächtigung ..............................................  
 davon fällig: 
 Haushaltsjahr 2011 ...........................................................  

 
50 

 
50 

  

2.1 Stasi-Museum „Runde Ecke“, Leipzig 
 Verpflichtungsermächtigung ..............................................  
 davon fällig: 
 Haushaltsjahr 2012 ...........................................................  

 
50 

 
50 

  

1.3.1 Gedenkstättenkonzept 
 Verpflichtungsermächtigung ..............................................  
 davon fällig: 
 Haushaltsjahr 2011 ...........................................................  
 Haushaltsjahr 2012 ...........................................................  
 Haushaltsjahr 2013 ............................................................  

 
10 000 

 
4 000 
4 000 
2 000 

  


